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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung am 24. May 1839 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Hr. Bürgermeister Reißer 

〃 M. Rath Haydinger 

〃 〃 〃 Freyinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 

〃 Sekretair Bleyer 
 
Referat des Hr. Raths Haydinger. 
 
[?]237. Kreisamtsdecret dto. 17. v.M. N. 3609 wegen Berichtigung rückständiger Verpflegsgebühren 
zum Wiener k.k. allgemeinen Krankenhause. 
Bericht zu erstatten, daß die Maria Grabner, deren in dem mitgetheilten Ausweise erwähnt wird, die 
Tochter der Josef u. Theres Grabner'schen Taglöhnersconleute sein dürfte, von denen aber hier 
nichts mehr bekannt ist, daher, da auch Marie Grabner kein Vermögen hinterlaßen, gebethen werde, 
diese Verpflegskosten aus der Landesconcurrenz zu bestreiten. 
 
2349. Kreisamtscurrende dto. 20. v. M. N. 3976 wegen Berichtserstattung betreffend die Mitsperre 
der Armeninstitutskassen von Seite der politischen Obrigkeiten als weltlichen 
Armeninstitutsvorstehungen, u. des Umfanges u. Gränzen derselben. 
Bericht zu erstatten, daß die öffentlichen Obliõnen u. Schuldbriefe dieses Instituts in der maãtlichen 
Depositencassa unter 3-facher Sperre verwahrt gehalten, u. die currenten Einnahmen u. Ausgaben 
vom städtischen Kassaamt besorgt werden, worüber ohnehin Rechnung gelegt, u. dieselbe alljährlich 
höhern Orts vorgelegt werde. 
 
Referat des Hr. Raths Buberl 
 
[?]018. Protokoll mit dem Polizeysoldaten Aloys Krüger wegen dem Franz Pachinger zugefügter 
Mißhandlung. 
Da Krüger einbekannt hat, dem Polizeysoldaten Franz Pachinger auf öffentlicher Gasse u. beim 
Hüttenwachtdienste eine Ohrfeige gegeben zu haben, so hat der Polizeywachtmeister den Krüger 
zum 24-stündigen Strafarreste abzuführen, u. ihm zu bedeuten, daß er bei fernerer Außerachtlaßung 
seiner Pflichten oder einem Dienstvergehen werde entlassen werden; gleiches ist dem 
Polizeysoldaten Pachinger zu bedeuten, falls er noch ferner in der Trunkenheit betretten werden 
sollte, u. ihm diesmal ein strenger Verweis zu ertheilen. 
 
Reisser Bgst. 
 
Bleyer Sekretär 


